
Auszuo AUS DEM PROTOKOLL,
DES

REGIERUNGSRATES DES KANTONs SOLOTHuRN
VOM

18. Dezember 1964 Nr. 5979

Die Einwohnergemeinde Oeki~g~ unterbre~te‘t den Bebauungsplan

Gehre, der an der Gemeindeversammluiig vom 21. Juni 1964 be-.

schlossen worden ist, zur Genehmigung~duroh den Regierüngsrat.

Der Plan lag vom 26. März 1964 bis 25. April 1964 öffentlich

auf, Während der Auflagefrist erhoben: folgende Gruiideigentümer

Einsprache:

1. Affolter-Gasche Rudolf, Zimmermann, Oekingen.

2. Imbach-.~Scheide~ger Helene, Hausfrau, Oekingen.

3. Ruf er—Gasche Albert, Landwirt, Oekingert.

4. Rufer Alois, ZeughausmechaniJcer, Qekingen.

5. Leuenberger Ernst, Pensionär, Oekingen..

6. Bucher Hermann, alt Wirt., .ICri~gstetten..

7. linder Arnold, Hafnermeister,. Qekingen.

8. Mühlemann Rosa, Wirtin zumRössli, Oekingen~

9, Müller Josef, Bauarbeiter, Oeking~n.

Der Gemeinderat lud die Einspr~cher mit eingeschriebeneni Brief

zu einer Einspracheverhandlung ein, die jedoch zu keiner Ei~iigung

führte. Mit Schreiben vom 24. Juni 1964 teilte er ihnen die Ab

weisung der Einsprachen mit,. ~ämtliche Einspi~hen wurden frist

gerecht an die Gemeindeversammlung weitergezog~n. Die Gemeindever—

sammlung vom 19. Juni1964 hiess die Einsprache desHerrii Alöis

Rufer gut und wies die übrigenab..Der Gemeindeversämmlung~b~

schluss wurde den Einsprechern mit eingeschriebenem Br~äf-er—~

öffnet. -

Innert der gesetzlichen Frist sind beim Regierungsrat f~Igende

Beschwerden eingereicht, worden:
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1. Hans Miihlemann, Restaurant zum Rössli, Oekingen.

2. Frau Rosa Nühiemann—Grütter, Qekingen, vertreten durch

Hans Mühlemann, vorgenannt.

3. Ernst T~euenberger, Ringstrasse 2, Oekingen.

4. Rudolf Affolter—Gasche, Oekingen.

B3amte des Bau—Departementes führten mit den Beschwerdeführern

und einer Vertretung des Gemeinderates Verhandlungen durch, Da

bei wt~de an ~äi~t‘Iich~n Beschwerden festgehalten.

Aus der Gutheissung der Beschwerde des.Herrn Alois Rufer

durch die Gemeindeversanimlung ergab sich eine Aenderung des

Auflageplanes. Der entsprech~nd geänderte Plan~wurde allen

beteiligten Grundeigentümern unterbreitet, die sich damit unte±—

schriftlich einverstanden erklärten und auf das ihnen zustehende

Einspracherecht und eine Neuauflage ausdrücklich verzichteten,~.

Es konnte deshalb auf eine Neuauflage des Planes verzichtet

werden. Die Aenderung ist im Plan, der zur Genehmigung vor

liegt, bereits berücksichtigt.

Der Re~ierungsrat stellt fest und zieht inErwägun~:

1. Die Einwohnergemeinde Qekingen hat am 14. Dezember 1962 ein

Baureglement beschlossen, das vom Regierungsrat am 1. März

1963 genehmigt worden ist, In § 4 des Reglementes wird bestimmt,

dass die Gemeinde befugt ist, die nach dem kantonalen Bau—

gesetz möglichen Bebauungspläne und zugehörigen Bauvor

schriften zu erlassen, Der vorliegende Bebauungsplan, der

nur Strassen und Baulinien enthält~, hat somit im Baureglement

eine genügende Grundlage.

Die Gemeinde. hat das Bauplanverfahren nach den §~ 12 ff.

des Baugesetzes richtig durchgeführt, In formeller. Hinsicht

sind somit die Voraussetzungen für die Genehmigung des Planes

erfüllt,

2. Die Be~chwerdeführer sind als Grundeigentümer bzw. als

stimmberechtigte Gemeindeangehörige zur Beschwerdeführung

legitimiert, Die Beschwerden sind rechtzeitig eingereicht

worden, so dass darauf einzutreten ist,
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3. Di~ ‘Prüfi~ng‘ er‘Besdhwerdeii ‘~±‘gi.bt folgendes:‘

~h1emann.

Herr Mühlemann. hatte zusammen. mit~neun Mitunterzei~hnern ‘dem

Gemeinderat z,H, der G-emeindev~rsammlung das Begehren einge

reicht, der Bebauungsplan G-ehre sei abzulehnen, Dieser Antrag

wurde vom Gemeinderat als Traktandum 3 auf die Traktandenliste

der Gemeindevers~mmlung gesctzt und im ‘Amtsanzeiger wie folgt

publiziert: “Antrag Hr, Hans Milhiemann und ‘Konsorten für Ab

lehnung des abgeänderten BebauungsplanesGehre.“

In der Beschwerde an den Regierungerat bezeiQhnet Herr Mühlemann

die Bezeichnung “Hans •Mühl.emann und Konsorten‘~ als Ver~3ffent—

lichung falscher Tatsachen, da man darunter landestiblich “Banden—

führer und Mittäter“ verstehen müsse~ Die richtige Formulierung

heisse “Mjtunterzeichnet‘e“, Ersi~ellt folgende Anträge:

1, Satis~f‘aktion und Riicht~gste‘llung seines Antrages im Amts—

anzeiger. ‘ ‘ “‘

2. Neuansetzung der Abstimmung über den Bebauungsplan mit der

richtigen Formulierung ‘seines Antrages

3. Durchführung der neuen Gemeindeve~rsammlung unter neutraler

objektiver Leitung und‘ Aufsicht (Oberamtmann).

Die Bezeichnung “Hans Mühl~mann und Konsorten“ wird auch“ ±n ‘d~n

Besohwerden Ernst Leu‘enberger und ‘Rudolf‘ Affolter gerügt,~

Nach dem Sprachbrockhau~ 6.. Auflage 1954 bedeutet “Konsorte“:

1., Genosse, Mitglied eines Konsortiums.

2. Mittäter, Spiessgeselle.,. ‚

Ein Konsortiurn ist eIn Z‘us‘ammenschluss von Personefl, Firmen

Banken~.zu ~inen~ So~dergeschäft‘.‘ D~e Bezeichnung “X,‘~nd Kon-‘

sorten‘1‘ ist ‘in d~±~ G~ri..chtspraxis häufig anzutreffen, und

zwar nicht ‘nur ~n Straffällen, sondern auch in Zivilprozessen

und verwaltungsrechtlichen ‘Streitigkeiten, Die Bezei~ hnung

“Ha~is Miihelmann und Konsorten“ kann deshalb nicht als Ehrbe

leidigung angesehen. werden oder ein Grund für die Aufhebung
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deB Beschlusses Ier~emeindeversamwiungsein~, Auch wenn es

zutreffen mag, dass das Wort “Konsorte“ in der Umgangssprache

teilweise eine absohätzige Bedeutung‘ ei~hältö~i‘ hdt, h‘~t‘“~us der

Bezeichnung !tH.ön~ Mühleinann und Konsorten“ sicher niemand

etwas~anderes geschlossen, als dass de~‘ Antrag nicht nur von

Hans ‘Mühlernann~ sondern auch iidöh von andex~n Personen unter—

zeichhet‘ war. ‘Die Annahme, der Ge~neinde~at habe Herrn Mühle-

mann als B~ndOncftefb~z‘eichnen:~oIIen~ ist so abwegig, dass

darauf:,ni~ht näher einzütreten is~,

Im übrigen ist zu‘bemerken, dass der gemeinderat den Antrag

de~ Herrn Mühlemann‘ gar nicht hls besonderes Traktandum hätte

auskünden sollen~ ~ieser Äntrag beinhaltete nämlich nichts

ande±‘e~ al~ die Ablehnung des Antrages, den der Gemeinderat

zum Trakt andum 4‘ “Gcnehmigung des Bebauungsplanes Gehre“

stellte. Der Antrag Mühlemah~w~r über~ies weder auf die im Bau-

gesetz vorgesehene Weise (durch die Einreichung ein?r Einsprac~ie

während der Auflage des Planes) noch nach den Bestimi~ungen des

Gemeindegesetzes (durch die Einreichung einer Motion oder die

Einberufung einer ausserordentli~hen G~meindeversammlung durch

Unterschriftensammlung5 zustande gekommen. Die getrennte Auf

führung Von Traktanden betr. Nieh1~enehmigung und betr. Ge

nehmigung des Planes hatte ind~s~eii keiner~ Einfluss auf die

Beschlussfassung der Gemeind‘eversammlung~ ~Tach dem P~‘otq1~oll

wurde der Antrag auf Nichtgenehmigung. mit 31 gegen 7 Stimmen

abgelehnt und der Antrag auf Genehmigung mit 30 gegen 9 Stim

men ~utgeheissen. ‘

Herr Mühlemann rügt in dei beim Regierungsrat eingereichten

Beschwerde sodann, dass bei der geheimen Abstimmung über die‘

Einsprac1~.en dQr erste: Rekurr~nt in den~ A‘ptretungsfall versetzt‘,‘

worden sei, und nicht.habe mitst~immen können, während die übrigen

Rekurrenten hätten mitstimmen‘ können, Zwei Abstjmmungen seien

unkorrekt gewecen, d€~ mehr Stimmzettel in der Urne gewesen

seien, als Stimmber.echtigte anwesend. waren~

Der Gemeinderat ‘füh~rt in der Ve~ne~m1a~u~ig‘au‘s, dass der Vor

sitzende an ‘der~auf § 148‘

des Gemeindegesetzes aufmerksam gemacht habe, wonach direkt
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Beteiligte sich in den Ausstand zu begeben hätten, Nachdem ~die

Gemeindeversammlung geheime Abstimmung beschlossen habe, sei

diese Weisung sofort widerrufen worden,~. Der, in‘den Ausstan~

verwiesene erste Rekurrent sei sofort. zurückgerufen wo‘r‘den0~

Es treffe zu,, ~1ass iii zwei Fällen mehr Stimmzettel ‚i*n der U~rne lagen,

als Stimmbe.rechtigte anwesend waren~ Die mehr‘abgegeben~n Stim

men hätten jedoch, das ~esu1tat in keiner Weise beeinflusst, da

sämtliche Entspheide sehr e.Lndeutig gewesen seien~ Aus ‘diesem

Grunde seien die Abstimmungen nicht wiederholt worden~

Aus dem Protokollgeht hervor, dass b~i der Abstimmung über

die Einsprache A~‘folter RudoU eine Stimme‘,zuviel abgegeben

wurde. Bei 54 anwesenden Stimrnberechtigten entfielen auf den

Antrag des Gemeinderates 29 Stimmen, ‘auf den Antrag des Ein-

sprechers 2~,, und ungültig waren drei St,ir~imen, ‘was zusammen

55 Stimmen ergibt, flach § 85 des Gemeindegesetzes kommen auf

Wahlen und Abstimmungen, die an der Gemeindeversammlung stattfin

den, die. Bestimmungen des kantonalen W‘ahlgesetzes ergänzend zur

Anwendung, Das Abstimmungsresultat hätte daher gemäss § 46 des

Wahlgesetzes förmlich richtiggestellt werden mUes?n, indem wegen

des überzähligen Stimmzettels von den ausgezählten Ja— und

Neinstimmzetteln je eine Stimme abgezogen, ‘worden wäre. Weil

dadurch am ablehnenden ~ntscheid nichts geändert wo~‘den wäre,

brauchte die Abstimmung nicht wiederholt zu werden,, Die Be

schwerde is~ zwar ‘insofern begründet, als das Abstimmungs—

results~ nioh1~ richtiggestellt wurde,, führt aber keineswegs

zur Käs~tion des‘ angefochtenen Beschlusses~

Nicht richtig gehandhabt wurde auch die Abtretungspfli6ht.

Diese beginnt nachder Praxis des Regiertuigsrates, sobald eine

Einsprache in Beh~.ndlung genommen wird.. ‘Dabei spielt es keine

Rolle,, ob offen oder geheim abgestimmt wird,. Aus dem Protokoll

geht hervor, dass die Einsprecher. ihre Einsprache begrUnden und

an der Abstimmung teilr~.ehmen konnten,, Beides war ni‘cht richtig..

Nach § 229 Abs.. .2 des G-em~indege‘setzes ist bei einer Ver

letzung von Vorschrif~cen über die Durchführung der Gemeinde

versammlung. der ange.fo‘cHene Beschluss nur dann aufzuheben,
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wenn~ie Einhaltung der verletzten Vorschriften gesetzliehes

G-ültig1~itserfordernis für die Beschlussfassung t~t, oder

wenn die Verletzung d~r Vors~hrift äuf die E~schiussfassung

von wesentlichem Eihflu~ w~r öder~in~i betreffenden Fall sein

konnte‘. DieEihhaltung der Voi~schriften übe±‘ die‘Abtretüngs—

pflicht ist nach der~ Praxis des R~giemungsrätes kein~Gültig~

keitserförderni~ für die‘Beschlüs ass‘ti±ig Es bleibt deshalb

nur noch ~u uhtersuchen~ ob die verletzung d~r Vbrsöhrift auf

die Beschlussfassixngv~n wes~ntli•ähem Einiflu~s sein konnte.

Von den neun Eins~raähen wu~den acht mit Mehrheiten von 6 bis

17 Stimmen abgewies~n~~ Auf diese ~esählü~ewar da~ Nichtab—

treten der Einspre~her ohne ~influss, dabeim ordnungsgemässen

Abtretender Einsprecher die Differ~nz sicher nich1~ kleiner,

sondern ~ahrscheiraioh noch grb~ser gewes~n wäre. Anders ~er—

hält es sich bei der Einsprabhe ‘des Alois .Rufer., die gutge-

hei ~E~nwurde~ Nachdem Protokoll~hat Herr Rufer seine Ein—

spr~che an ~der Gemeindeversammlung begründet und bei der Ab—

stifri~niung mitgewirkt.‘Seine Einsprache wurde mit 28 gegen‘26

Stimmen gutgbheissen~ Es ist durchaus mb~jlich, dass Herr

Rufer durch die Begründung seiner Einsprache den einen oder

andern S1~immbürger beeinflussen konnte, ~as bei dem knapp~n

Stimmenv~rhältnis eventuell deh Aus~chlag gab.

Die Verletzung der Vorschriften über d~ie Abtretungspflicht

macht den. gefassten Beschiuss nicht nichtig, sondern nur an

fechtbar. Der Beschluss betr. ‘Gutheissung der Beschwerde Alois

Rufer ist vom Regierun~srat deshalb nur aufzuheben, wenn er

angefochten ist, Aus der Besbhwerde des Herrn Mühlemann i~t

nicht ersichtlich; was er neben der Be~eichnung “Hans Mtihle—

mann und Konsorteh“•eigentlichanfechten wollte, Immerhin‘

kann~ seiner Begründung‘ ehtnomm~~erden, dass er sich

gegen die‘Abl~hriung der Eins~~öh~n ünd die Gutheissung de~

BebauüngspIanes ‘beschweren ~ollte. Es wü~de deshalb sein~n

Absichten bestimmt widersprechen,wenn einzig der Beschluss

der Gerneindeversammlung.2 mit dem eine. Einsprache gutgeheissen

wurde, durch den. Regierungsiat. aufgehoben würde, Ein Antrag
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auf ~Aufhebung des Geneindeve±~amm1ungsbesohlussea betreffend

G-utheissung der Einsprabhe Alois Rufer ist somit in der Be

schwerde des Herrn Mühlemann weder ausdrücklich, noch sinnge—

mäss gestellt worden. Der Beachluss ist deshalb durch den Re—

gierungsrat nicht aufzuheben~

Es ergibt sich, dass die ~eschwerde des Herrn Hans Mi.~ihlemann

auqh in bezug auf die Handhabung der Abtretungspflicht be—

grUndet ist, aber n~icht.zpr .Kassation von Beschlüssen der Ge—

meindeversammiung führt..

Die gemachten formell-rechtlichen Ausführungen gelten auch ~ür

die übrigen B~schwerieh. Entsprechend diesem Au~gang ist für

den Entscheid üb~r die formellen Fragen k~ine Gebühr zu er—

heben.~

b) Be~chwerd~ ‘rau Rosa Mühlemann-Grütter

Die Beschwerdeführerin wendet ein, dass ihr Grundstück Nr. 81

durch zwei Zufahrtsstrassen erschlossen werde.;Die Zerstückelung

des Grundstückes durch die vorgesehene neue Querstrasse sei nicht

~ina Platze, Die Beschwerdeführerin wendet sich auch gegen die Ver

~breit~rung der bestehenden Strasse westlich ihrer Liegenschaft.

Die Führung der Strassen im Gebiet des Grundstückes der

BeschwerdefU.hrerin stimmt im neuen Bebauungsplan ziemlich ge

nau mit dem bestehenden Bebauungsplan überein, der durch den

Regierungsrat am 29.~, September 1947 genehmigt worden ist, Das

Grundstück wird nicht stärker zerstückelt als nach dem alten.

Plan, Im übrigen ist die Strassenführung ohne Zweifel zweck—•

mässig und entspricht den für die Erschliessung von Quartieren

geltenden Normen, Auch die Verbreiterung der westlichen Strasse.

auf 6 m ist in keiner Weise zu beanstanden, Die Beschwerde ist

deshalb abzuweisen.

~

Der Beschwerdeführer wendet sich gegen die Führung von Strasseii

durch sein Grundstück Nr. 59, Auch hier ist indessen die Stras—

senführung ohn~ Zweifel zweckmässig und für den Beschwerd~fUhrer

sogar noch günstiger, als die im Bebauungsplan vom Jahre 1947
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vdr~e~Ii~nö, d~ seir~ Grißdstück für eine beidseitige Ueber—

baifüb~ss~r e‘rs~hlossen wiSrd. Auch di~sb Einsprache ~s~t

aüw~i~ri~ V

~Besohw erde Rudolf Affolter-Gasche

Der Beschwer,d~führer wendet sich, als Eigentümer des Grundstückes

Nr. 63 gegen den Einbezu~g des Gehrenweges ‚in den Bebauungsplart,

Die Verbreiterung der Strasse habe keinen Sinn, da jede~ Grund

stück überbaut sei und keines mehr erschlossen werden könne~

In einem Ergänzungsbericht, den der So~hweiz. Bau— und Holze~r—

beiterverband~ Sektibn Soiothur~. & Um~ebung~ nach Ablauf der

Besöhwe~def±~ist‘im N~nen des ~B~schwerdeführers eingereicht hat,

wird noehdarauf hingewiesen, dass die Verbr~iterungdes Gehren—

weges um 2 m ausschliesslich zulasten der nördlichen Ans~tösser

gehe. Dem Beschwerdeführer w~rd.e dadurch ein Streifen von 30rn

x 2 m = 60 m2 weggenommen. Der Beschwerdeführer habe zwei schwere

Unfälle erlitten und sei auf sein Land angewiesen, dami~.t er

später noch etwas Kleinviehzucht beti~eib,en könne.

De~ Gehrenweg ‚ist bereits im Bebauungsplan.vom Jahre 1947 ent

halten, allerdings nür mit einer Breite von 3 m und einem beid—

seitigenBaulinienabstand von.je.4 m. Im neuen Bebaungsplan ist

der Weg. mit 5 m Breite und einem Baulinienabstand von 5 in bzw.

6 in vorgesehen, Eine Strassenbreite von 5 m ist nicht zu. bean

standen, da es sich. hier um das Mindestmass für Quartierstrassen

handelt, Dass die Verbreiterun~ ausschliesslich zulasten der

nördlichen ~rundeigentümer geht, is~ weder rechtswidrig noch

willkürlich, da die nördlichen Häuser von der Strasse 12 bis

13 mund diesüdlichen 5bi~ 7 rn entfernt sind. Auch diese

Beschwerde ist deshalb abzuweisen,

In den Beschwerden werden teilweise auch Begehren auf Ent~

schädigung oder Realersatz gestellt, Darauf ist nicht einzu

treten, Ueber diese Begehren hat, ~enr~ beim späteren Lander~

werb für den.Bau der im :Bebauung~lan ~orgesehenen Strassen

mi+den G~undeigentümei‘rikeii~ie- Einigung erzieit werden kann

‘e±~stir~stai~lich di~ kar~tbnäle Schätzungskommis~ion und als
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Rekursinstanz das Verwaltungsgericht zu ent scheiden.

4. Der Bebauungsplan gibt im übrigen zu keinen Bemerkungen An

lass, so dass er zu genehmiger~ :Lst., Der Gemeinde ist jedoch

zu empfehlen, die Strassenführung im Gebiet der Gru?i.dstücke

Nrn. 65, 66, 67, 68, 82 und 83 nochmals zustudieren.Es

scheint,~dass hier das Strassennetz etwas dicht ist und durch

eine andere linienführung das Verhältnis zwischen dem Strassen-

gebiet und der überbaubaren Fläche noch verbessert werden

könnte,

E~ wird

beschlosseh:

1., Die Beschwerden werde~., soweit sie sich gegen die Durchführung

der Gemeindeversammlung richten, im Sinne der Erwägungen teil

weise gutgeheissen., Von einer Kassation von Beschlüssen der

Gemeindeversammlung wird jedoch Umgang genommen. Im übrigen

werden die Beschwerden, soweit darauf einzutreten ist, abge—

wiesen.

2, Der Bebauungsplan Gehre wird genehmigt, Der Gemeinde Oekingen

wird empfohlen, im Sinne von Ziff. 4 den Bebauungsplan ge

legentlich zu überprüfen.

3., Von den Beschwerdefiihrern sind folgende Entscheidgebühren zur

erheben:

a) Von Frau Rosa Mühlemann, vertreten durch
Herrn Hans Mühlemann (Staatskanzlei Nr. 975) NIl Fr, 10,—-

b) von Herrn Ernst Leuenberger (Staatskanzlei
Nr. 976) NN Fr,l0~—

c) von Herrn Rudolf .Affolter-G-asche
(Staatskanzlei Nr. 977) NN Fr, lOs——

Genehmigungsgebühr Fr. 20,--

Publikat ionskosten Fr,14.-—

Fr~ 34~-— Von der Einwohnergemeinde
Oekingen zu erheben
(Staatskanzlei Nr. 978) KK

Der Staatsschreiber:

~



— 10

Bau—Departem~nt (4), mit Akten
Departement des Innern (2)
Jur. Sek±~etär des Bau-Depart~mentes (2)
Jur.. Sekretär des Departementes des Innern
Kant1 Planungsstelle (2), mitl gen~ Bebauungsplan
~TT~auamt (2)
Kreisbauamt 1, Solothurn (.2), mit 1 gen. Bebauungsplan
Kant. Finanzverwaltung (2)
Einwohnerg~meinde Oekingen (2), mit 4 gen.~ Bebauungsplänen und

Akten
Baukommission Oekingen
Herrn Hans Mühlemann, Rest~ zum Rössli, Oekingen (2), NN,

EINSCHREIBEN
Herrn Ernst T~euenberger, Ringstrasse 2, Oekingen, 1~N, EINSCHREIBEN
Herrn Rud. Affolter—G-asche, 0ekingen~ NN, EINSCHREIBEN
Sekretariat des Bau— und Holzarbeiterverbandes, Zuchwilerstrasse 11,

Solothurn
Amtsblatt: Publikation von Ziff, 2 des Dispositivs


